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Gehrden (hü)
Tanzen als Sport und Hobby, das

ist für die Mitglieder der Tanzspar-
te des SV Gehrden Teil ihres
Lebens. Und wenn diese Sportart
in der burgbergstadt seit nunmehr
25 Jahren äußerst erfolgreich
betrieben wird, dann ist das auch
ein Grund zum feiern.

Wie es sich bei einer Geburts-
tagsfeier gehört, geschah das am
vergangenen Wochenende dann
auch entsprechend fröhlich und
groß. Mit einem Tag der offenen
Tür, mit Kaffee, Kuchen, Musik,
Tanz und vielen hundert Gästen. 

Dem Anlass entsprechend groß
war auch die Schar der Gratulan-
ten, die Spartenleiter Hans Werner
Glaubitz begrüßen konnte. An
ihrer Spitze den stellvertretenden
Bürgermeister Rolf Hübner, Stadt-
direktor Hans Bildhauer sowie die
Vorstandssprecher des SV Gehrden
Rainer Dembeck und Henning
Harter.

Glaubitz gab zu Beginn der Ver-
anstaltung einen kleinen Rückblick
auf die Entwicklung der Sparte, der
heute 230 Mitglieder angehören.
Zwei Trainerehepaaare für die
Erwachsenen und zwei Trainerin-
nen für die Jugend betreuen die
Gruppen deren Altersspanne von
drei Jahren bis „oben offen“ reicht.

Was sie so gelernt haben, führ-
ten sie im Laufe des Tages bei ver-
schiedenen Auftritten vor, die mit
viel Applaus bedacht wurden.
Lateinamerikanische und Stan-
dardtänze, Disco- und Jazzdance
wechselten in bunter Reihenfolge.

Aber auch in den Pausen zwischen
den Auftritten kam keine Lange-
weile auf, denn „DJ Hase“ unter-
hielt die Gäste und bei Kaffee und
Kuchen von reichhaltigen Büffet
versiegte die gute Stimmung nicht.

Glaubitz hatte aber noch eine
gute Nachricht für die Gäste: nach
den Herbstferien soll im Erwach-
senenbereich eine neue Gruppe

aufgebaut werden. Für die Gehr-
dener eine gute Nachricht. Denn
Tanzen ist nicht nur Sport und
Hobby, sondern „Lebensfreude
pur“, wie es ein Teilnehmer aus-
drückte.

Informationen dazu erteilen
Hans-Werner Glaubitz unter Tele-
fon 05108/1747 und Bettina Pietsch
unter Telefon 05108/927128.

Eine ausgelassene Geburtstagsfete
Tanzsparte des SV Gehrden feierte 25-jähriges Bestehen

Eins, zwei, Cha cha cha – die Tanzsparte des SV zeigte beim Tag der
offenen Tür, was sie gelernt hat.       Foto: Hütter

Ronnenberg (mh)
Zum ersten Mal wurde das Ron-

nenberger Stadtfest zwei Tage lang
gefeiert. Sehr zur Freude der Orga-
nisatoren hat das neue Konzept
bestens funktioniert, so dass auch
diese Veranstaltung ein großer
Erfolg war. Sowohl am Freitag als
auch am Samstag feierten mehrere
Tausend Besucher rund um die
Michaeliskirche und sorgten für
ausgelassene Stimmung. 

Selbstverständlich kamen auch
die kleinen Gäste nicht zu kurz.
Vom Kinderkarussell über die
Hüpfburg, das Schminken sowie
Ponyreiten und einer Modenschau
für Kids war in der Kinderspielstra-
ße alles zu finden, was das Herz
begehrte. Abgerundet wurde das
Angebot mit der Mini-Playback-
Show, bei der die Akteure sich
mächtig ins Zeug legten und dafür
viel Beifall „einheimsten“.  Gut
angenommen wurde auch der erst-
mals durchgeführte Umzug am
Samstag, bei dem die Teilnehmer
quer durch Ronnenberg marschier-
ten und dabei eine Strecke von
rund 3,4 Kilometern zurücklegten.
Organisator Manfred Bohr freute
sich denn auch über die hervorra-
gende Beteiligung und war
besonders stolz darauf, dass sogar
eine Musikkapelle aus Duclair
dabei war. Vor dem Hintergrund
ständig steigender Kosten hatten
die Organisatoren natürlich wieder
alles darangesetzt, Sponsoren „an
Land zu ziehen“, was ihnen

schließlich auch gelungen ist. Dazu
gehörten Unternehmen wie emi-
web.de, Schwäbisch Hall, die
Zürich-Versicherung und das Sport-
& Freizeitcentrum Empelde. Darü-
ber hinaus hatte Hauptsponsor rei-
fen.com den Felgenhersteller Ronal
„im Schlepptau“, bei dem die Besu-
cher T-Shirts geschenkt bekamen.
Die Organisatoren Dirk Baumert,
Jörg Bothe, Thomas Camprad,
Gunnar Eicke sowie Rainer Fricke
und Harald Knigge waren mit dem
Verlauf der Veranstaltung wieder
einmal mehr als zufrieden und
sahen sich in ihrer Konzeption, mit
Hilfe von Sponsoren ein abwechs-
lungsreiches Programm mit vielen
Highlights anbieten zu können,
vollauf bestätigt. 

Riesenstimmung beim 
Ronnenberger Stadtfest

Tausende von Besuchern hatten Spaß ohne Ende

Am Stand der Firma reifen.com
konnten die Jugendlichen ihre
Reaktionsfähigkeit testen.

Foto: Hochfeld

Der erste Umzug beim Ronnenberger Stadtfest erfreute sich inter-
nationaler Beteiligung. Foto: Hochfeld
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Günther Kienitz:
(T) Erbrecht, (T) Land- und
Forstwirtschaftsrecht, 
(T) Ehe- und Familienrecht, 
(I) Miet- und Pachtrecht, 
(I) Vertragsrecht

Rechtsanwalt u. Notar 
Frank Möller:
Fachanwalt für Steuerrecht,
(T) Bau- und Architektenrecht,
(T) Arbeitsrecht, (T) Grundstücks-
und Mietrecht, (I) Erbrecht, 
und Unternehmensnachfolge

Rechtsanwalt 
Carsten Becker:
(T) Fachanwalt für Familienrecht,
(T) Miet- Pacht- und
Wohnungseigentumsrecht,(T)
Straf- u. Ordnungswidrigkeiten, 
(I) Zwangsversteigerungen u. ver-
waltungen, (I) Unfallregulierung

Rechtsanwalt 
Carl Dohme:

Verwaltungsrecht (I)
öffentliches und privates 
Landwirtschaftsrecht (I)
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Do. 14.30 bis 20.00 Uhr ·   Fr. 14.30 bis 17.00 Uhr   ·  Sa. 9.00 bis 12.30 Uhr
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Internet-Rechtschutz
Nicht hinter jeder Website steht

eine gute Adresse. Die Zahl der
Online-Geschäfte steigt und steigt.
Es gibt fast nichts, was nicht über
das Internet zu haben wäre. Doch
wenn sich der Glückslauf als faules
Ei entpuppt, ist guter Rat teuer. Erst
recht, wenn der Vertragspartner im
Ausland sitzt. Die Rechtschutzversi-
cherung der Allianz übernimmt das
finanzielle Risiko eines Rechtsstreit
bei Online-Geschäften - weltweit an
365 Tagen im Jahr. Nicht jedes
Schnäppchen überzeugt: Carsten J.
sucht im Internet nach seinem
Traumwagen - einer Corvette Cabrio
Baujahr 1965 in  Nassau-Blue-Metal-
lic. Und er hat Glück: Er findet
einen Verkäufer in den USA, der
den Wagen für 48.000 Dollar im
Angebot hat. Ein wahres Schnäpp-
chen! Einen Moment zögert Carsten
J. allerdings: Soll er es tatsächlich
wagen? Noch nie hat er übers Inter-
net ein so großes Geschäft abge-
schlossen, und die USA sind weit.
Doch dann siegt sein Sammlerherz:
Er will den Oldtimer unbedingt, und
diese Gelegenheit kommt sicher so
schnell nicht wieder. Beide Parteien
sind sich dann schnell einig, der
Kaufvertrag wird abgeschlossen.
Carsten J. bezahlt und der Wagen
wird geliefert. Aber der Ärger folgt
prompt: Zu seiner Enttäuschung
stellt sich heraus, dass es sich nicht

um einen Wagen Baujahr 1965 han-
delt - das gute Stück ist sehr viel jün-
ger! Carsten J. fühlt sich betrogen
und will sein Geld zurück. Da ist
guter Rat teuer, denn der Gerichts-
stand für den Kaufvertrag ist in den
USA - ohne Anwalt geht gar nichts.
Mit dem Internet-Rechtsschutz der
Allianz hat Carsten J. die Möglich-
keit, ohne finanzielles Risiko um
sein Recht zu kämpfen. Er hat mit
dem Optimal-Produkt einen Rechts-
schutz, der weltweit Kosten bis zu
50.000 Euro übernimmt. Carsten J.
hat damit in diesem Fall kein finan-
zielles Risiko. Bei Streitigkeiten aus
über Internet abgeschlossenen Ver-
trägen des täglichen Lebens, z.B.
auch bei Reise- oder Ticketbuchun-
gen, Hotelreservierungen oder
Möbelkauf, trägt der Internet-
Rechtsschutz die außergerichtlichen
und gerichtlichen Kosten. Weltweit,
365 Tage im Jahr. Der Internet-
Rechtsschutz ist als Leistung
Bestandteil des Rechtsschutzes für
Vertrags- und Sachenrecht und z. B.
versicherbar über die Produkte Pri-
vat-, Berufs- und Verkehrsrechts-
schutz für Nichtselbstständige, den
Privat-, Berufs- und Verkehrsrechts-
schutz für Selbstständige (hier: nur
bei Verträgen im privaten Bereich)
und in den Verkehrs-Rechtsschutz
(bei Verträgen rund ums Auto).

Textbeitrag: Allianz

Einen der häufigsten Anlässe für
Streitigkeiten im Wohnraummietver-
hältnis bildet das Thema „Schön-
heitsreparaturen“. Heutzutage ent-
hält fast jeder Wohnraummietvertrag
eine Klausel, wonach die Schön-
heitsreparaturen vom Mieter zu tra-
gen sind. Nicht immer
halten derartige Regelun-
gen allerdings einer
rechtlichen Überprü-
fung stand. So ist z.B.
die Überwälzung der
Schönheitsreparatu-
ren auf den Mieter
in einem Formular-
mietvertrag in der
Regel unwirksam,
wenn die inzwischen als all-
gemein üblich und angemes-
sen angesehenen Renovierungsfri-
sten von 3 Jahren für Küchen- und
Nassräume, 5 Jahren für Wohn- und
Schlafräume, Flure und Dielen
sowie von 7 Jahren für die sonstigen
Räume deutlich unterschritten wer-
den. Eine Renovierungsklausel ist
ebenfalls regelmäßig dann unwirk-
sam, wenn der Mieter unabhängig
von der tatsächlichen Dauer des
Mietverhältnisses zu einer „Endre-
novierung“ verpflichtet werden soll.
In letzter Zeit werden in zunehmen-
dem Maße auch Schönheitsrepara-

turklauseln als unwirksam einge-
stuft, die starre Renovierungsfristen
enthalten, bei denen der Mieter also
auch dann in einem festen Turnus
renovieren soll, wenn er die Woh-
nung kaum abgenutzt hat. Zu
bedenken ist, dass bei Vorliegen

einer der vorstehenden
Unwirksamkeitsgründe
in der Regel die Abwäl-
zung der Schönheitsre-
paraturen auf den Mie-
ter insgesamt
unwirksam ist.
Streng genommen
müsste dann sogar
der Vermieter  die
Renovierungsarbei-

ten an Stelle des Mieters vor-
nehmen. Denn nach der

gesetzlichen Grundregel ist eigent-
lich der Vermieter verpflichtet, die
Mietsache während der Mietzeit
instand zu halten (§ 535 Abs. 1 Satz
2 BGB). Vermieter und Mieter sind
daher gehalten, sich frühzeitig Rat
einzuholen, um eine wirksame
Renovierungsvereinbarung zu tref-
fen. Ansonsten kann es spätestens
bei der Beendigung des Mietverhält-
nisses zu unliebsamen, mitunter
auch sehr kostenträchtigen „Überra-
schungen“ kommen. Textbeitrag:

Rechtsanwalt Horst Reffke

Schönheitsreparaturen im
Wohnraummietverhältnis


